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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Medikamente

Cannabis für Schwerkranke als Medikation zuzulassen, war das Anliegen einer Motion
Kessler (glp, SG), welches im Juni 2015 im Nationalrat zur Debatte stand. Der Vorstoss
sollte noch nicht zur sofortigen Anpassung gesetzlicher Grundlagen führen, jedoch ein
wissenschaftliches Pilotprojekt erwirken, mit dem der Einsatz von natürlichem
Cannabis, anstelle von synthetisiertem Cannabis, als medizinisch wirksame Therapie
untersucht werden könnte. Gegenwärtig würden zahlreiche Schmerzpatienten in der
Schweiz ihre Beschwerden illegal mit Cannabis lindern, da eine zulässige Kur einerseits
mit komplizierten Bewilligungsverfahren behaftet ist und sie andererseits auch hohe
Kostenfolgen hat. Insofern sei der Einsatz von Cannabis, wie er in den Niederlanden
gemäss der Motionärin bereits üblich sei, im wissenschaftlichen Rahmen zu beurteilen.
Nur so könnte später auch erwirkt werden, dass Cannabistherapien von den
Krankenkassen mitfinanziert werden, was nicht durchsetzbar ist, solange
Cannabismedikamente nicht auf der Spezialitätenliste geführt werden.
Der Bundesrat stellte sich mit Vorbehalt hinter die Motion. Zwar werde unterstützt,
dass wissenschaftliche Studien die Sache aufgreifen, jedoch wollte der Bundesrat dies
lediglich im Rahmen der bestehenden Forschungskredite anregen. Die Erforschung von
natürlichem Cannabis als Gegenmodell herkömmlicher Arzneimittel sei keine
Bundesaufgabe, liess die Regierung verlauten. Es sei jedoch angezeigt, im Interesse
schwerkranker Menschen dort einen Schritt zu unternehmen und einen Beitrag zu
leisten. Die zunächst von Andrea Geissbühler (svp, BE) bekämpfte Motion wurde im Juni
nach kurzer Debatte mit 123 zu 39 Stimmen dem Ständerat überwiesen (17
Enthaltungen). Kessler setzte sich dafür ein, dass ihr Vorstoss nicht als Teil der
Drogenpolitik betrachtet werde, sondern explizit der medizinische Zweck im Zentrum
stehe. Insofern gehe es eben nicht um die Legalisierung von Cannabis als Suchtmittel.
Dieser Aspekt war es jedoch, der Geissbühler veranlasste, die Debatte führen zu wollen.
Bei einer allfälligen Aufhebung der behördlichen Bewilligungspflicht von
Cannabistherapien falle ein wichtiger Kontrollmechanismus weg. Da Cannabis neben
zahlreichen Substanzen auch das Rauschgift THC beinhalte, dürfe die
Bewilligungspraxis nicht hinterfragt werden. Insofern ortete sie sehr wohl eine
„Legalisierungstendenz“. Der Gesundheitsminister zeigte sich weiterhin offen für das
Anliegen und brachte vor allem das Interesse an weiteren Entscheidungsgrundlagen
zum Ausdruck, das aus ebensolchen wissenschaftlichen Studien gezogen werden
könnte. 1

MOTION
DATUM: 02.06.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Im Zweitrat hatte die Motion Kessler (glp, SG), „Cannabis für Schwerkranke“, einen
einfacheren Stand als im Nationalrat. Die SGK schlug einstimmig die Annahme der
Motion vor, weswegen eine längere Ratsdebatte obsolet war. Die Kommission versprach
sich durch das angestrebte Pilotprojekt neue Erkenntnisse für die Schmerztherapie bei
schwerkranken Patientinnen und Patienten. Zudem sei begrüssenswert, dass damit
weitere offene Fragen zum „Cannabis flos" – einem Arzneimittel aus Cannabisblüten
mit standardisiertem und kontrolliertem Wirkstoffgehalt – angegangen werden können.
Das Pilotprojekt würde wichtige und wertvolle Informationen liefern, falls es dereinst
darum gehen könnte, diesen Wirkstoff in der Schweiz zuzulassen. Dies, so der
Bundesrat, könnte die Behandlungskosten von multipler Sklerose, AIDS oder
Krebserkrankungen senken. Die Motion wurde angenommen und damit dem Bundesrat
überwiesen. 2

MOTION
DATUM: 08.09.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Suchtmittel

Klar zum Ausdruck kam, dass die Parlamentarier ein stärkeres Engagement des Bundes
bei der Prävention wünschen. So wurde eine zu Beginn des Jahres von Nationalrat
Rychen (svp, BE) und 106 Mitunterzeichnern eingereichte Motion (Mo. 90.313) mit dem
Auftrag, eine breitangelegte nationale Kampagne gegen den Drogenmissbrauch nach
dem Vorbild der AIDS-Kampagne einzuleiten, rasch und diskussionslos von beiden
Räten überwiesen. 

Bereits im Herbst stellte das BAG seine diesbezüglichen Vorstellungen vor. Danach soll
der Bund nach der Weiterbildungsoffensive nun eine «Drogenoffensive» starten, ein
auf CHF 45 Mio. veranschlagtes Fünfjahresprogramm im Bereich der Primärprävention.
Gleichzeitig regte das Amt an, eine Dokumentations- und Informationsstelle
einzurichten, wie dies im BetmG auch vorgesehen ist, und ein Nationales
Forschungsprogramm (NFP) über Drogenfragen auszuschreiben. 3

MOTION
DATUM: 29.11.1990
MARIANNE BENTELI

Auch das Parlament vermochte hier keine anderen Zeichen zu setzen. Im Juni 1989
hatte der Berner LdU-Nationalrat Günter bereits einmal eine Motion für eine ärztlich
kontrollierte Abgabe von Heroin eingereicht, die in der Herbstsession desselben
Jahres im Rat bekämpft und nun, da seit zwei Jahren hängig, abgeschrieben wurde.
Günter reichte daraufhin seine Motion im gleichen Wortlaut noch einmal ein. Aber
nicht nur die Form, auch das Schicksal der beiden Vorstösse war identisch: Obgleich
sich der Bundesrat erneut einer Entgegennahme in Form eines Postulates nicht
widersetzte, musste die Diskussion wegen Opposition der Nationalräte Steffen (sd, ZH)
und Scherrer (ap, BE) ausgesetzt werden. Die Motion wurde nach dem Ausscheiden
Günters aus dem Rat abgeschrieben. 4

MOTION
DATUM: 19.06.1991
MARIANNE BENTELI

Eine von 70 Abgeordneten aus allen Parteien mitunterzeichnete Motion Neukomm (sp,
BE) verlangte von der Regierung, unabhängig von den anstehenden Teilrevisionen
unverzüglich eine Totalrevision des BetmG einzuleiten und dem Parlament
baldmöglichst den Entwurf zu einem Gesetz zu unterbreiten, das schwergewichtig eine
gesamtschweizerische einheitliche Suchtprävention anstrebt und den Süchtigen
vermehrt als Kranken und nicht primär als Kriminellen behandelt. Da Bundespräsident
Cotti unter Hinweis auf das Massnahmenpaket glaubhaft machen konnte, dass die
Politik des Bundes bereits in diese Richtung gehe – wobei er noch einmal betonte, dass
sich nach Ansicht der Regierung im jetzigen Zeitpunkt eine Gesamtrevision des BetmG
nicht aufdränge –, wurde die Motion diskussionslos nur in der Postulatsform
überwiesen. 5

MOTION
DATUM: 21.06.1991
MARIANNE BENTELI

Aufgrund der hohen Anzahl von Verkehrsunfällen unter Alkoholeinfluss reichte
Ständerätin Weber (ldu, ZH) eine Motion ein, mit welcher der Bundesrat beauftragt
werden soll, die Blutalkoholgrenze für die Beurteilung des Fahrens in angetrunkenem
Zustand von 0.8 auf 0.5 Promille zu senken. 6

MOTION
DATUM: 30.09.1991
MARIANNE BENTELI

Unabhängig von einem eventuellen Vorbehalt bei der Wiener Konvention wird die
Ratifizierung dieser Abkommen Teilrevisionen des BetmG notwendig machen. Der
Ständerat überwies deshalb oppositionslos eine sehr vage gehaltene Motion des
Nationalrates, mit welcher der Bundesrat beauftragt wird, dem Parlament möglichst
rasch eine Revision des BetmG und allenfalls weitere gesetzliche Massnahmen im
Bereich der Drogenbekämpfung vorzulegen. Die kleine Kammer nahm dieses Geschäft
allerdings zum Anlass, der Landesregierung Hinweise für eine künftige
gesamtschweizerische Drogenpolitik zu geben. Der allgemeine Tenor lautete, der Bund
solle in der Drogenpolitik endlich eine klare Linie vorgeben, da nur eine einheitliche
nationale Strategie zu einer Problemlösung führen könne. Ansätze für eine koordinierte
Drogenpolitik hatte der Ständerat bereits im Vorjahr mit der Überweisung einer
entsprechenden Motion Bühler (fdp, LU; Mo. 90.411) verlangt, welche nun ebenfalls vom
Nationalrat angenommen wurde. Bei beiden Vorstössen hatte die Regierung im Erstrat
Umwandlung in ein Postulat beantragt, widersetzte sich nun aber nicht mehr der
verbindlichen Form. 7

MOTION
DATUM: 02.10.1991
MARIANNE BENTELI
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Recht knapp wurden im Ständerat zwei Motionen (Seiler, svp, SH; Mo. 91.3289 und
Weber, Idu, ZH; Mo. 91.3325) abgelehnt, welche ein verschärftes Strafmass für Fahren
in angetrunkenem Zustand bzw. die Absenkung des Alkoholpromille-Grenzwerts auf 0,5
Promille verlangten. In beiden Fällen hatte der Bundesrat Umwandlung in ein Postulat
beantragt, ein Ansinnen, dem sich die Motionäre angesichts der hohen Anzahl von
Verkehrsunfällen unter Alkoholeinfluss nicht anschliessen konnten. Hingegen war der
Bundesrat bereit, eine Motion Gonseth (gp, BL), welche systematische
Atemluftkontrollen verlangt, zumindest teilweise anzunehmen, worauf der Nationalrat
den unbestrittenen Teil des Vorstosses überwies (Mo. 92.3102). 8

MOTION
DATUM: 09.10.1992
MARIANNE BENTELI

Seinen Widerstand gegen jede weiterführende Liberalisierung im Drogenbereich
unterstrich Bundesrat Cotti bei der Behandlung von drei Vorstössen im Ständerat. Eine
Motion Onken (sp, TG; Mo. 92.3116), welche auch im bürgerlichen Lager vereinzelte
Unterstützung fand, forderte den Bundesrat auf, seine bisherige restriktive Haltung zu
überprüfen und das Betäubungsmittelgesetz entsprechend zu revidieren. Insbesondere
sollte eine Entkriminalisierung des Konsums vorgenommen sowie die Möglichkeit der
ärztlich kontrollieren Abgabe von Drogen ermöglicht werden. Ebenfalls mit einer Motion
verlangte der Tessiner Lega-Abgeordnete Morniroli die Aufwertung der Subkommission
Drogenfragen in eine Eidgenössische Drogenkommission, die Erarbeitung eines
gesamtschweizerischen Drogenkonzepts sowie die Gründung eines nationalen
Institutes für Grundlagenforschung über die Drogensucht (Mo. 92.3265). In einer
Interpellation wollte Ständerätin Weber (ldu, ZH) vom Bundesrat wissen, wie er sich die
weitere Drogenpolitik vorstelle und welche Massnahmen er gegen die
Drogenkriminalität zu ergreifen gedenke (Ip. 92.3127). Cotti beantwortete die drei
Vorstösse mit dem Hinweis auf die Uneinigkeit sowohl der nationalen wie der
internationalen Experten und erklärte, vor der Auswertung seines im Vorjahr
vorgelegten Massnahmenpakets könne kein Richtungswechsel in der Drogenpolitik des
Bundesrates erwartet werden. Auf seinen Antrag wurden die beiden Motionen nur als
Postulate überwiesen. 9

MOTION
DATUM: 31.12.1992
MARIANNE BENTELI

Aber auch die dezidierten Gegner jeglicher Liberalisierung blieben nicht untätig. Mit
einer Motion wollte der Berner AP-Nationalrat Scherrer den Bundesrat verpflichten,
sich in seiner Drogenpolitik am Modell Schwedens zu orientieren, welches auf harte
Repression und Zwangstherapie setzte. Da sich die Erfahrungen und Modelle anderer
Staaten wegen des spezifischen gesellschaftlichen Umfeldes, in welchem sie zur
Anwendung kommen, nicht ohne weiteres von einem Land auf das andere übertragen
lassen, und weil das Massnahmenpaket des Bundesrates mit seinen Schwerpunkten
Prävention, Betreuung, Therapie und Forschung in eine andere Richtung tendiere,
beantragte der Bundesrat der grossen Kammer, die Motion abzulehnen. Der Rat folgte
mit grossem Mehr diesem Antrag. 10

MOTION
DATUM: 31.12.1992
MARIANNE BENTELI

Da aber in der Debatte praktisch alle Votanten die gesundheitsschädigende Wirkung
des Rauchens unterstrichen hatten, überwies der Rat eine Motion seiner
vorberatenden Kommission, welche den Bundesrat auffordert, eine Vorlage
auszuarbeiten, damit aus der Tabaksteuer ein angemessener Anteil für
Gesundheitserziehung und Prävention zur Verfügung gestellt werden könne, wobei die
Leistung nicht zu Lasten der Ablieferung an die AHV/IV gehen dürfe. Gegen den Willen
des Bundesrates, der darauf hinwies, dass dafür eine Verfassungsänderung notwendig
wäre, da Art. 34 BV alle Mittel aus der Tabaksteuer zweckgebunden der AHV und IV
zuweist, wurde die Motion, wenn auch nur knapp, angenommen. 11

MOTION
DATUM: 02.06.1993
MARIANNE BENTELI

Wie vor ihm bereits der Nationalrat, überwies auch der Ständerat nach kurzer
Diskussion den unbestrittenen Teil einer Motion Gonseth (gp, BL), welcher verlangt,
dass zur Verminderung der alkoholbedingten Opfer des Strassenverkehrs so rasch als
möglich die gesetzlichen Grundlagen zur Durchführung systematischer
Atemluftkontrollen geschaffen werden. 12

MOTION
DATUM: 17.06.1993
MARIANNE BENTELI
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In der Wintersession 1993 reichte die CVP-Fraktion eine Motion ein mit der Forderung,
möglichst rasch ein Suchtpräventionsgesetz auszuarbeiten. Ziel ist eine
gesamtschweizerische Koordination der Massnahmen zur Bekämpfung illegaler Drogen
und gegen den Missbrauch von Medikamenten, Alkohol und Tabak. Zur Finanzierung der
Präventionsmassnahmen sollen konfiszierte Drogengelder verwendet werden. 13

MOTION
DATUM: 15.10.1993
MARIANNE BENTELI

In seiner Antwort auf eine von 147 Parlamentarierinnen und Parlamentariern
unterzeichnete Motion Sieber (evp, ZH) erklärte sich der Bundesrat bereit, die
Unterstützung des Bundes beim Aufbau eines Selbsthilfedorfes für ausstiegswillige
Drogenabhängige zu prüfen. Als möglichen bundeseigenen Standort nannte er ein zur
Zeit unbenutztes Terrain in Lutry (VD). 14

MOTION
DATUM: 21.12.1993
MARIANNE BENTELI

Eine Motion Rohrbasser (svp, FR) für die Aufhebung des Absinth-Verbots in der
Bundesverfassung (Art. 32) wurde auf Antrag des Bundesrates lediglich als Postulat
überwiesen. Die Landesregierung argumentierte mit der uneinheitlichen Praxis der
Mitgliedstaaten der EU, schloss aber nicht aus, das Anliegen anlässlich der Totalrevision
der Bundesverfassung wieder aufzunehmen. 15

MOTION
DATUM: 17.06.1994
MARIANNE BENTELI

Einen Erfolg konnte Pfarrer und Nationalrat Ernst Sieber (evp, ZH), seit Jahren in der
Hilfe für verelendete oder ausstiegswillige Drogenabhängige engagiert, in der grossen
Kammer verbuchen. Gegen den Willen des Bundesrates, welcher Umwandlung in ein
Postulat beantragte, überwies die Volkskammer mit 118 zu 9 Stimmen seine Motion,
welche die Landesregierung beauftragt, geeignete Schritte zu unternehmen, um in
Zusammenarbeit mit den Kantonen den Aufbau eines «Selbsthilfedorfes» für
ausstiegswillige Drogenabhängige zu fördern. Sieber regte an, die Eidgenossenschaft
solle dafür bundeseigenes Land abgeben oder sich zumindest finanziell an einem
derartigen Projekt beteiligen. 16

MOTION
DATUM: 22.09.1994
MARIANNE BENTELI

Im Anschluss an seine Drogendebatte in der Herbstsession 1994 überwies der
Nationalrat gegen den Willen des Bundesrates, der Umwandlung in ein Postulat
beantragt hatte, mit 78 zu 34 Stimmen eine Motion der CVP-Fraktion für die
Ausarbeitung eines Suchtpräventionsgesetzes. Das neue Gesetz soll schwergewichtig
eine gesamtschweizerisch koordinierte Politik zur Drogenbekämpfung und
Drogenprävention anstreben und dabei im Sinn einer ganzheitlich orientierten
Suchtprävention flankierende Massnahmen zur Förderung des verantwortlichen
Umgangs mit Sucht und/oder Genussmitteln ganz allgemein einbeziehen. 17

MOTION
DATUM: 06.10.1994
MARIANNE BENTELI

Eine Motion Schmied (svp, BE) mit dem Inhalt, die Forschung über alkoholabhängige
Patienten sei jener über drogensüchtige gleichzustellen und dabei die herkömmlichen
Institutionen mit den innovativen Projekten in ihrer therapeutischen Wirkung zu
vergleichen, wurde auf Antrag des Bundesrates, der auf die geringen finanziellen
Ressourcen in diesem Bereich verwies, vom Nationalrat lediglich als Postulat
verabschiedet. 18

MOTION
DATUM: 16.12.1994
MARIANNE BENTELI

Abweichend vom Antrag seiner Kommission nahm der Ständerat mit Stichentscheid
seines Präsidenten eine Motion des Nationalrates an, welche die Schaffung eines
Suchtpräventionsgesetzes verlangt, das den Umgang sowohl mit den legalen wie mit
den illegalen Drogen umfassend angeht. Die Gegner des Vorstosses argumentierten, die
Überweisung in der bindenden Form würde dem Bundesrat bei der laufenden
Definition seiner Drogenpolitik Fesseln anlegen und eine Weiterentwicklung dieser
Politik behindern. 19

MOTION
DATUM: 14.03.1995
MARIANNE BENTELI

01.01.65 - 01.01.22 4ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Mit einer Motion verlangte Ständerat Morniroli (lega, TI) vom Bundesrat die
Ausarbeitung eines Drogenkonzepts. Der Bundesrat verwies auf die bereits in Angriff
genommenen Arbeiten und empfahl der Kammer die Umwandlung in ein Postulat.
Unterstützt von Ständerat Danioth (cvp, UR) beantragte der Motionär, zumindest zwei
Punkte seines Vorstosses in der verbindlichen Form anzunehmen, nämlich die
Auflistung von differenzierten Massnahmen, die der Gefährlichkeit der einzelnen
Drogen Rechnung tragen, sowie eine Verbesserung der Ausgangsbedingungen für die
Therapie von Drogensüchtigen durch deren Einweisung in Spezialkliniken. Der Rat folgte
der Argumentation von Bundesrätin Dreifuss, welche im letzteren Punkt die Gefahr von
Zwangstherapien sah, und verwarf diesen. Der Hinweis von Danioth, dass mit einer
Differenzierung der Massnahmen auch erfolgreicher gegen neue Modedrogen wie etwa
Ecstasy vorgegangen werden könnte, verfehlte seine Wirkung hingegen nicht, weshalb
dieser Punkt als Motion überwiesen wurde. 20

MOTION
DATUM: 14.03.1995
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion wollte Nationalrat Bischof (sd, ZH) den Bundesrat beauftragen, ein
Datenerfassungssystem einzurichten, damit präzise diagnostische Kriterien für die
Ermittlung einer Medikamentenabhängigkeit erarbeitet werden können. Da der
Bundesrat ausführte, das BAG habe bereits die Absicht, eine entsprechende Studie in
Auftrag zu geben, wurde auf seinen Antrag der Vorstoss lediglich als Postulat
überwiesen. 21

MOTION
DATUM: 06.10.1995
MARIANNE BENTELI

Anlässlich seiner ersten grossen Drogendebatte in der Frühjahrssession behandelte der
Nationalrat auch mehrere drogenpolitische Vorstösse aus den eigenen Reihen.
Vordergründig aus formalen Gründen, vor allem aber weil sie durch eine Annahme von
"Jugend ohne Drogen" in der Volksabstimmung ganz oder teilweise obsolet würden,
wies der Rat drei parlamentarische Initiativen an die Kommission zurück. Diese
Vorstösse verlangten, dass durch ein Umdenken in der Drogenpolitik der Schwarzhandel
und die Drogenkriminalität eliminiert werde (Hubacher, sp, BS, Pa.Iv. 93.454), dass bei
Drogenkonsumenten vermehrt der fürsorgerische Freiheitsentzug eingesetzt werden
solle (Heberlein, fdp, ZH, Pa.Iv. 94.423) sowie dass der Drogenkonsum straffrei zu
gestalten und die medizinisch indizierte Heroinabgabe definitiv in den Katalog der
möglichen Therapieformen aufzunehmen sei (Tschäppät, sp, BE, Pa.Iv. 94.437). Aus
analogen Überlegungen - allerdings hier auf "DroLeg" gemünzt - schob der Rat auch die
Ratifizierung der UNO-Konvention von 1988 gegen den unerlaubten Verkehr mit
Betäubungsmitteln und psychotropen Stoffen auf. Eine Motion Bortoluzzi (svp, ZH) auf
umgehende Unterbreitung des Wiener Abkommens wurde als erfüllt abgeschrieben
(95.3156). Eine Motion Maspoli (lega, TI) für eine stationäre Zwangsbehandlung von
Drogenkranken wurde klar verworfen (Mo. 94.3337), eine Motion Comby (fdp, VS),
welche die flächendeckende Einführung von Drogen-Ombudspersonen in den Schulen
verlangte, hingegen als Postulat überwiesen. Eine vom Ständerat im Vorjahr teilweise
gutgeheissene Motion Morniroli (lega, TI), welche die Erstellung eines ausformulierten
Drogenkonzeptes verlangte, passierte im Nationalrat nur als Postulat (94.3579). 22

MOTION
DATUM: 21.03.1996
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat nahm gegen den Willen des Bundesrates eine Motion Bortoluzzi (svp,
ZH) an, die verlangt, dass bei der Erteilung eines Lernfahrausweises die Bewerber auf
eine allfällige Suchtmittelabhängigkeit untersucht werden. Bundesrat Koller hätte die
Diskussion lieber im Rahmen der anstehenden Revision des Strassenverkehrsgesetzes
geführt, weshalb er eine Umwandlung in ein Postulat beantragt hatte. 23

MOTION
DATUM: 05.06.1996
MARIANNE BENTELI

Der Regierungsrat des Kantons Zürich sprach sich dagegen aus, in Bern eine
Standesinitiative einzureichen, welche eine Freigabe von Haschisch auf
Verfassungsstufe verlangt. Der Kantonsrat hatte 1995 eine entsprechende
Einzelinitiative vorläufig unterstützt. Die Regierung führte aus, wie beim Absinth-
Paragraphen sei es fragwürdig, Bestimmungen zu einem einzigen Suchtmittel in die
Verfassung aufzunehmen. Hingegen wurde mit Zustimmung der Regierung vom
Kantonsrat eine FDP-Motion angenommen, welche die Legalisierung von Haschisch
über eine Standesinitiative zur entsprechenden Änderung des
Betäubungsmittelgesetzes erreichen will. Der Vorstoss wurde von FDP, SP, GP und LdU
unterstützt, SVP, SD, FPS und EVP sprachen sich dagegen aus; die CVP war - gleich wie
auf der nationalen Ebene - gespalten. 24

MOTION
DATUM: 20.08.1996
MARIANNE BENTELI
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In der Frühjahrssession nahm der Nationalrat gegen den Willen des Bundesrates eine
Motion Gonseth (gp, BL) an, welche eine verstärkte Alkoholprävention bei
Jugendlichen verlangte. Im Ständerat verfing hingegen die Aussage der
Landesregierung, momentan kein Geld für ein konsistentes Massnahmenpaket zu
haben, weshalb dort der Vorstoss in ein Postulat umgewandelt wurde. 25

MOTION
DATUM: 17.09.1996
MARIANNE BENTELI

Ganz im Einvernehmen mit Bundesrat Koller, der eine entsprechende SVP-Motion
bereits im Nationalrat bekämpft hatte, lehnte es der Ständerat ab, bei der Erteilung
eines Lernfahrausweises ein ärztliches Attest über die Suchtfreiheit der Kandidatinnen
und Kandidaten zu verlangen. Der Kommissionssprecher betonte, der Verzicht auf eine
derartige Massnahme bedeute keinesfalls eine Verharmlosung des Umgangs mit legalen
oder illegalen Drogen, doch solle diese Frage anlässlich der Revision des
Strassenverkehrsgesetzes in angemessenerer Form angegangen werden. 26

MOTION
DATUM: 13.03.1997
MARIANNE BENTELI

Angesichts der Sparmassnahmen in der Invalidenversicherung äusserte Ständerat
Rochat (lp, VD) in einem überwiesenen Postulat seine Besorgnis (Po. 97.3565),
stationäre therapeutische Enrichtungen der Drogenrehabilitation könnten darunter
leiden, weshalb er den Bundesrat bat, die Situation umfassend zu untersuchen.
Konkreter fasste Nationalrat Gross (sp, TG) das Anliegen in einer Motion. Er verlangte, es
sei  unter Einbezug des Invalidenversicherungs- und des Krankenversicherunsgesetzes
eine Finanzierungsgrundlage für kollektive Leistungen an Institutionen der Drogen-
und Alkoholrehabilitation zu schaffen. Der Bundesrat betonte, es könne nicht die Rede
davon sein, dass sich die IV aus der Drogentherapie verabschiede. Bisher seien
allerdings Suchttherapiestationen, besonders auch private, vorschnell von der IV
unterstützt worden. Neu verlange das BSV – gerade auch vom Parlament zu
ökonomischerem Handeln aufgerufen – eine individuelle IV-Abklärung jedes Falles,
weshalb in Zukunft Pauschalzahlungen an Institutionen tatsächlich seltener werden
dürften. Im Einverständnis mit dem Bundesrat wurde der Vorstoss als Postulat
angenommen. 27

MOTION
DATUM: 09.10.1998
MARIANNE BENTELI

Auch im Parlament fand das BAG Unterstützung. Mit einer Motion wollte Nationalrat
Grobet (pda, GE) den Bundesrat verpflichten, die Tabakwerbung an öffentlichen Orten
zu verbieten und auf dem Verkauf von Zigaretten eine Abgabe zu erheben, die dazu
dienen sollte, eine Dauerkampagne über die Gefahren des Tabakmissbrauchs zu
finanzieren und den Krankenkassen Beiträge an die Kosten zu leisten, die ihnen durch
Krankheiten infolge von Tabakmissbrauch entstehen. Der Bundesrat zeigte sich zwar
durchaus offen für diese Forderungen, wollte sich im Detail aber nicht die Hände
binden lassen, weshalb er erfolgreich Umwandlung in ein Postulat beantragte. 28

MOTION
DATUM: 18.12.1998
MARIANNE BENTELI

Ebenfalls mit einer Motion verlangte Nationalrat Bortoluzzi (svp, ZH), der Bundesrat
solle den Hanfanbau in der Schweiz einer generellen Bewilligungspflicht unterstellen
und nur jene Sorten zuzulassen, deren THC-Gehalt unter 0,3% liegt. Der Bundesrat war
bereit, den Vorstoss als Postulat anzunehmen, doch wurde er von Ratsmitgliedern aus
dem links-grünen Lager bekämpft und vorderhand der Diskussion entzogen . 29

MOTION
DATUM: 19.03.1999
MARIANNE BENTELI

Eine der zentralen Fragen der anstehenden Gesetzesrevision, nämlich der Umgang mit
Cannabis (Konsum und Produktion) wurde in der Frühjahrssession des Nationalrates
von ganz unterschiedlicher Warte aus in die Diskussion gebracht. Mit einer Motion
wollte die grüne Fraktion erreichen, dass die gesetzlichen Grundlagen geschaffen bzw.
geändert werden, damit Cannabisprodukte aus der Liste der verbotenen
Betäubungsmittel gestrichen werden können. Sie verwies dabei auf verschiedene
Standesinitiativen, welche dieses Ansinnen ebenfalls gestellt hatten, angefangen bei
jener des Kantons Bern (1988). Fraktionssprecher Baumann (BE) bezeichnete das
Konsumverbot als „unbeschreibliche Heuchelei“, da volksgesundheitlich bedeutend
schädlichere Genuss- resp. Suchtmittel wie Tabak und Alkohol frei zugänglich seien und
zudem ein nicht unbeträchtlicher Teil der Bevölkerung (rund 500'000 Personen)
zugegebenermassen Haschisch konsumiere, wenn meistens auch nur gelegentlich.
Unter Hinweis auf internationale UNO-Übereinkommen und die anstehende Revision
des Betäubungsmittelgesetzes erklärte Bundespräsidentin Dreifuss, eine umgehende
Legalisierung des Cannabis-Konsums scheine der Landesregierung nicht angezeigt,

MOTION
DATUM: 18.06.1999
MARIANNE BENTELI
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weshalb sie Ablehnung der Motion beantragte. Sie verhehlte aber auch nicht, dass die
Diskussion in diesem Bereich weiter gehen werde und allenfalls später zu einem
anderen Ergebnis führen könne. Der Vorstoss wurde mit 65 zu 50 Stimmen
abgewiesen. 30

Die CVP-Abgeordneten des Kantons Tessin wiesen in Vorstössen in beiden Kammern
auf die Problematik ihres Kantons hin, der in den letzten Jahren zum
Drogenumschlagplatz für norditalienische Cannabis-Konsumenten wurde. Eine Motion
von Ständerat Lombardi, die strengere Kontrollen für den Hanfanbau forderte, wurde
nur als Postulat überwiesen. Das gleiche geschah mit einer identischen Motion
Simoneschi (Mo. 99.3621) im Nationalrat. In beiden Kammern wurde als Argument für
die Umwandlung in das unverbindliche Postulat betont, es gehe darum, eine generelle
Lösung zu finden; eine spezielle „lex Ticino“ wäre dieser eher hinderlich. 31

MOTION
DATUM: 30.11.2000
MARIANNE BENTELI

Im Nationalrat wurde eine Motion Tillmanns (sp, VD), die ein völliges Verbot der
Tabakwerbung verlangte, auf Antrag des Bundesrates, welcher der internationalen
Entwicklung nicht vorgreifen und die Ergebnisse der Vernehmlassung zur
Tabakpräventionskampagne abwarten wollte, lediglich als Postulat überwiesen. 32

MOTION
DATUM: 15.12.2000
MARIANNE BENTELI

Da dies der Rechtssprechung des Eidg. Versicherungsgerichts widersprechen würde,
lehnte der Ständerat eine Motion der SGK des Nationalrates ab, die den Bundesrat
beauftragen wollte, weiterhin Institutionen der privaten Drogenrehabilitation mit
Mitteln der IV zu unterstützen. Weil viele dieser Einrichtungen durch die
Praxisänderung des BSV in eine schwierige finanzielle Situation geraten sind, überwies
er den Vorstoss jedoch in der Postulatsform mit der Bitte, Hand für Übergangslösungen
zu bieten; Bundesrätin Dreifuss verwies auf bereits unternommene Anstrengungen und
versicherte, dass alles getan werde, um den Betrieb dieser Institutionen
sicherzustellen. 33

MOTION
DATUM: 06.06.2001
MARIANNE BENTELI

Santésuisse hatte schon früher angekündigt, sie würde gegen die Kassenpflicht von
Heroin rekurrieren. Vehement dagegen protestiert hatten auch Vertreter des
rechtbürgerlichen Lagers. Die SVP hatte die diesbezüglichen Absichten des BSV sogar
zum Anlass genommen, in einer parlamentarischen Initiative zu verlangen, das
Parlament solle anstelle des EDI den Grundleistungskatalog der Krankenversicherung
regeln, doch war der Vorstoss im Nationalrat deutlich abgelehnt worden. Mehr Erfolg
hatte im Berichtsjahr der Solothurner CVP-Abgeordnete Heim. Seine Motion für eine
Aufhebung der Kassenpflicht wurde gegen den Willen des Bundesrates vom Nationalrat
mit 95 zu 67 gutgeheissen. Heim argumentierte, die Heroinabgabe, die
erwiesenermassen zu einem Rückgang der Beschaffungskriminalität geführt habe, sei
weniger eine medizinische denn eine sozialpolitische Massnahme zur
Verbrechensbekämpfung. 34

MOTION
DATUM: 30.09.2002
MARIANNE BENTELI

Mit 25 zu 17 Stimmen lehnte der Ständerat eine im Vorjahr vom Nationalrat
angenommene Motion Heim für eine Aufhebung der Krankenkassenpflicht der
heroingestützten Behandlung ab. Die Befürworter der Motion aus CVP und SVP machten
erneut geltend, die medizinisch kontrollierte Heroinabgabe sei weniger eine
medizinische denn eine sozialpolitische Massnahme, weshalb sie über allgemeine
Steuern zu bezahlen sei, die Gegner konterten, Opiatsucht sei eine international
anerkannte Krankheit und deren Behandlung, in welcher Form auch immer, deshalb
kassenpflichtig. 35

MOTION
DATUM: 10.03.2003
MARIANNE BENTELI

Bezüglich einer Motion Sommaruga (sp, BE) für eine rauchfreie Wandelhalle vor dem
Nationalratssaal beantragte das Büro dem Plenum zwar erfolgreich Umwandlung in ein
Postulat, versprach aber gleichzeitig, die verlangte Massnahme umzusetzen. 36

MOTION
DATUM: 19.12.2003
MARIANNE BENTELI
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Mit einer Motion wollte Nationalrat Brunner (svp, SG) den Bundesrat auffordern, die auf
Raucherwaren zwingend angebrachten Hinweise auf die gesundheitsschädigende
Wirkung des Tabakkonsums ersatzlos zu streichen. Die Warnungen entbehrten einer
wissenschaftlichen Grundlage und seien einer „depressiven Stimmung“ im Lande
förderlich. Der Bundesrat erklärte dazu, die Hinweise seien im Mai 2007 nach einer
zweijährigen Übergangsfrist für obligatorisch erklärt worden und enthielten auch
Informationen zu den Ausstiegshilfen aus dem Tabakkonsum. Eine Streichung hätte zur
Folge, dass die Schweiz in diesem Punkt nicht mehr mit dem europäischen Recht und
der WHO-Tabakkonvention kompatibel wäre, welche die Schweiz 2004 unterzeichnet
habe. Die Motion wurde diskussionslos abgelehnt. 37

MOTION
DATUM: 23.03.2007
MARIANNE BENTELI

Eine Motion Geissbühler (svp, BE) von 2007 verlangte, die Gesetzgebung dahingehend
zu ändern, dass der Anbau von Hanf vor der Aussaat meldepflichtig würde. Der
Nachweis, dass der Anbau nicht zum Zweck der Betäubungsmittelgewinnung erfolgt,
obliegt dabei der anpflanzenden Person. Die Motion wurde vom Nationalrat als
überflüssig abgelehnt, weil sie in der BMG-Revision von 2008 bereits berücksichtigt
worden war. 38

MOTION
DATUM: 03.06.2009
LINDA ROHRER

Der vom BAG in Auftrag gegebene Bericht, der die Straffreiheit für jeglichen
Drogenkonsum vorschlug, hatte auch politische Folgen. Eine Motion Geissbühler (svp,
BE) nahm der Nationalrat nur teilweise an. Die erste Forderung, welche die umgehende
Absetzung derjenigen Drogenexpertengruppe forderte, welche den oben erwähnten
Bericht verfasst hatte, wurde abgelehnt. Die drei weiteren Punkte, nämlich die
Umsetzung des Betäubungsmittelgesetzes, die Zielsetzung der Abstinenz sowie die
Erarbeitung der Verordnungen innerhalb des Bundesamtes für Gesundheit und nicht
durch externe Gruppen, wurden angenommen. Der Bundesrat hatte ebenfalls die
Annahme der letzten drei Punkte und die Ablehnung des ersten Punktes gefordert. Dies
deshalb, weil die von der Motionärin als einseitig zusammengesetzte
Drogenexpertengruppe mit der Abgabe des Berichtes ihre Aufgabe bereits erfüllt hatte
und aufgelöst worden war. 39

MOTION
DATUM: 17.12.2010
LUZIUS MEYER

Le Conseil national a adopté par 112 voix contre 63 une motion Favre (plr, NE) chargeant
le Conseil fédéral d’exclure le secteur du tabac des négociations avec l’UE visant un
accord sur la santé publique. Le motionnaire estime que la thématique n’a pas sa place
dans des négociations relatives à l’amélioration des standards de santé publique et que
les normes européennes de production de cigarettes mettent en danger l’industrie
helvétique dont 80% de la production destinés à l’exportation n’y sont pas conformes.
Il considère par ailleurs que la Suisse n’a pas à imposer des normes de consommation à
des Etats tiers et qu’une telle interdiction de la production entrainerait la
délocalisation de cette branche de l’industrie. La gauche et quelques membres du
groupe PDC se sont opposés à la motion sans succès. 40

MOTION
DATUM: 09.06.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER

Le Conseil des Etats a rejeté par 20 voix contre 10 une motion Geissbühler (udc, BE)
partiellement adoptée par le Conseil national l’année précédente visant à mettre en
œuvre la loi sur les stupéfiants, à tenir particulièrement compte de la disposition
relative à l’abstinence dans les ordonnances d’applications et à élaborer ces
ordonnances sans mandater d’experts externes coûteux. Le Conseil fédéral a jugé cette
motion inutile car ses revendications sont déjà satisfaites. 41

MOTION
DATUM: 29.09.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER

Le Conseil national a adopté par 115 voix contre 68 une motion Humbel (pdc, AG)
chargeant le Conseil fédéral de proposer des modifications légales afin de fixer le
même âge légal pour la remise de produits du tabac dans toute la Suisse. La
motionnaire constate que onze cantons autorisent la vente de ces produits dès l’âge de
16 ans, sept autres le permettent dès 18 ans, tandis que les huit derniers ne disposent
d’aucune législation. Ainsi, elle souhaite harmoniser la loi afin de coordonner et
renforcer la prévention et la promotion de la santé à l'échelle nationale dans la ligne de
la loi sur la prévention et de celle sur la protection contre le tabagisme passif. Une
majorité du groupe PLR et le groupe UDC ont rejeté la motion sans succès. 42

MOTION
DATUM: 23.12.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER
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Le Conseil national a adopté par 95 voix contre 93 une motion Ingold (pev, ZH)
chargeant le Conseil fédéral d’élaborer les bases légales nécessaires à la réalisation
d’achats tests d’alcool afin de renforcer la prévention contre la dépendance des
jeunes. La motionnaire estime que les achats tests et la poursuite pénale des
contrevenants permettent un contrôle efficace et ont fait leurs preuves pour faire
respecter les normes légales de la vente d’alcool aux jeunes. La totalité des groupes PLR
et UDC ainsi qu’un tiers du groupe PDC se sont opposés en vain à la motion. 43

MOTION
DATUM: 23.12.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER

Nachdem der Nationalrat im Vorjahr das Geschäft bereits angenommen hatte, wurde
2012 im Ständerat über ein gesamtschweizerisch einheitliches Abgabealter für
Tabakprodukte befunden, wie dies von einer Motion Humbel (cvp, AG) gefordert wird.
Die Nationalrätin kritisierte, dass in der Tabakgesetzgebung ungleich der
Alkoholgesetzgebung kein national geltendes Mindestalter für die Abgabe von
Tabakprodukten gelte, sondern die Angelegenheit kantonal geregelt werde und damit
Unterschiede herrschten. Der Annahme des auch vom Bundesrat unterstützten
Vorstosses durch den Nationalrat folgte auch die Ständekammer im Juni
diskussionslos. 44

MOTION
DATUM: 01.06.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Nachdem der Nationalrat im Juni 2018 eine Motion Zanetti (sp, SO; Mo. 17.4210)
bezüglich eines Experimentierartikels als Grundlage für Studien zur regulierten
Cannabis-Abgabe abgelehnt hatte, wurde in der darauffolgenden Herbstsession eine
identische Motionsserie (Regine Sauter (fdp, ZH), Mo. 17.4111; Angelo Barrile (sp, ZH), Mo.
17.4112; Regula Rytz (gp, BE), Mo. 17.4113; Kathrin Bertschy (glp, BE), Mo. 17.4114)
behandelt. Regine Sauter erklärte im Namen der Motionärinnen und des Motionärs,
dass die aktuelle Cannabisregulierung nicht zufriedenstellend sei. Es existiere zwar ein
Konsum- und Handelsverbot, dieses greife jedoch nicht. So gebe es einen
Schwarzmarkt mit den damit verbundenen negativen Konsequenzen. Dies zeige sich
besonders in den Städten. Um die Cannabisregulierung weiterzuentwickeln und somit
Lösungen zu schaffen, wie mit der Problematik umgegangen werden soll, bedürfe es
wissenschaftlich abgestützter Entscheidungsgrundlagen aus Studien – wie diejenige der
Universität Bern – zu kontrolliertem Zugang zu Cannabis. Damit diese allerdings
überhaupt bewilligt und durchgeführt werden können, müsse mit einem
Experimentiertartikel eine entsprechende Gesetzesgrundlage geschaffen werden.
Verena Herzog (svp, TG) zeigte sich mit ihrer Ratskollegin einverstanden darüber, dass
vieles nicht gut laufe. Im Unterschied zu Sauter machte sie aber die Politikerinnen und
Politiker verantwortlich, die Cannabis verharmlosten und eine wirkungsvolle Prävention
verunmöglichten. Bezüglich der Studien gab sie zu Bedenken, dass es sich um ein
Manipulationsinstrument auf wissenschaftlicher Seite handle, da die Versuche
abgebrochen würden, sobald der Gesundheitszustand und die Behandlung der
Teilnehmenden nicht mehr sichergestellt werden könnten, was so viel bedeute, wie
dass interveniert werde, wenn die Studienergebnisse beeinträchtigt würden. Weitere
Kritik wurde etwa an der Abgabe eines hohen Cannabisgehalts sowie an der Ausgabe
von Steuergeldern in Millionenhöhe geäussert. Gesundheitsminister Berset hob
hingegen die Wichtigkeit der wissenschaftlichen Studien hervor. Die aktuelle
Verbotspolitik habe sich nicht bewährt, rund ein Drittel der Schweizer Bevölkerung
habe bereits einmal Cannabis probiert und mehr als 200'000 Personen konsumierten
es regelmässig. Dabei sei über die Zeit kein Rückgang zu verzeichnen. Es bestehe
folglich Handlungsbedarf. Da jedoch niemand genau wisse, was zu tun sei, müsse
kontrolliert getestet werden, welcher Rechtsrahmen die besten Ergebnisse liefere. Es
gehe allerdings nicht darum, Cannabis legalisieren zu wollen. In anderen Bereichen wie
zum Beispiel im Asylbereich oder bei den Sozialversicherungen hätten zudem ähnliche
Tests zu entscheidenden Änderungen in der Gesetzgebung geführt. Das
Abstimmungsergebnis im Nationalrat viel relativ knapp aus. Mit 98 zu 92 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) wurden die Motionen angenommen. 45

MOTION
DATUM: 15.03.2018
JOËLLE SCHNEUWLY

Ende November 2017 wurde Sven Trelle von der Universität Bern die Bewilligung für eine
wissenschaftliche Studie zum legalen Cannabisverkauf und -konsum in der Stadt Bern
verweigert. Das Bundesamt für Gesundheit BAG begründete diesen Entscheid mit der
fehlenden Gesetzesgrundlage zum Absatz von nicht-medizinischem Cannabis.
Projektleiter Trelle wollte die Auswirkungen des legalen Verkaufs der Droge auf das
Verhalten, die Gesundheit und auf soziale wie auch wirtschaftliche Gesichtspunkte
untersuchen. Dabei sollten 1'000 Personen, die bereits zuvor gekifft hatten, Cannabis
als Genussmittel in Apotheken erwerben können. Trelle gab sich gegenüber dem

MOTION
DATUM: 15.03.2018
JOËLLE SCHNEUWLY
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Tagesanzeiger enttäuscht, da die Studie – an welcher neben Bern noch andere Städte
interessiert waren –  «ein wichtiger Baustein gewesen» wäre, «um die Politik mit
zuverlässigen Daten zu unterstützen». Dass er mit dieser Meinung nicht allein dastand,
zeigten die Reaktionen im Parlament. Neben der von der SGK-NR lancierten
parlamentarischen Initiative (Pa.Iv. 18.402) wurden fünf identische Motionen (Mo.
17.4111; Mo. 17.4112; Mo. 17.4113, Mo. 17.4114; Mo. 17.4210) zum Thema in den beiden
Kammern eingereicht. So forderte Roberto Zanetti (sp, SO) mit seinem im Ständerat
eingereichten Vorstoss (Mo. 17.4210) den Bundesrat auf zu überprüfen, ob mit der
gegenwärtigen Rechtsgrundlage innovative Regulierungsansätze zum gesellschaftlichen
Umgang mit Cannabis erprobt werden können. Falls die rechtlichen
Rahmenbedingungen dazu fehlten, sollte eine entsprechende Änderung des
Betäubungsmittelgesetzes in Form eines Experimentierartikels ausgearbeitet werden.
Es existiere ein Bedürfnis nach wissenschaftlich gestützten Entscheidungsgrundlagen
für die künftige Handhabung der Cannabis-Regulierung, argumentierte der Motionär.
Während der Behandlung des Geschäfts im Ständerat betonte Zanetti überdies
ausdrücklich, dass es dabei nicht um die Legalisierung von Cannabis gehe. Alain Berset
erwiderte daraufhin, dass die Situation aus rechtlicher Sicht klar sei, da das
Betäubungsmittelgesetz die Abgabe von nicht-medizinischem Cannabis, auch wenn es
sich um eine wissenschaftliche Studie handelt, untersage. Allerdings empfinde auch der
Bundesrat die Durchführung solcher Studien als «notwendig, interessant und nützlich».
Daher sei er bereit, die notwendigen rechtlichen Grundlagen dafür zu entwickeln. Von
diesen Worten liess sich die kleine Kammer diskussionslos überzeugen und nahm die
Motion stillschweigend an. 46

In der Frühlingssession 2018 hatte der Ständerat die Motion Zanetti (sp, SO) zur
Einführung eines Experimentierartikels in das Betäubungsmittelgesetz, welcher die
Durchführung von wissenschaftlichen Studien zur regulierten Cannabis-Abgabe
ermöglichen sollte, stillschweigend angenommen. Im Anschluss daran befasste sich die
SGK-NR Mitte Mai 2018 mit dem Vorstoss. In ihrem Bericht erklärte sie, sie habe sich
dem Anliegen bereits in ihrer Kommissionsinitative (Pa.Iv. 18.402), welche im Januar
desselben Jahres beschlossen worden war, gewidmet. Die Mehrheit der Kommission sei
weiterhin der Meinung, dass seitens des Bundesrates Massnahmen getroffen werden
müssten, weil das vorherrschende Verbot nicht die gewünschte Wirkung erziele. Man
verspreche sich von den Studien eine hilfreiche Basis zur Entscheidungsfindung
bezüglich der künftigen Cannabisregulierung. Es zeigten sich allerdings nicht alle
Kommissionsmitglieder damit einverstanden. So warnte eine Minderheit vor einer
Bagatellisierung des Cannabiskonsums und einer «Liberalisierung durch die
Hintertüre». Schlussendlich beantragte die SGK-NR äusserst knapp mit 12 zu 11
Stimmen, die Motion anzunehmen. 
In der Sommersession 2018 kam das Geschäft in die grosse Kammer. Dort machte sich
unter anderem Regine Sauter (fdp, ZH) als Kommissionssprecherin für das Anliegen
stark. Sie betonte, dass das bestehende Verbot für Cannabis als Freizeitkonsum
ausserhalb des Experimentes nach wie vor gelte. Es bestehe Handlungsbedarf, denn
trotz Verbot bestünden Probleme wie der vorhandene Schwarzmarkt oder jugendliche
Cannabis-Konsumenten und Konsumentinnen. Auf der Gegenseite äusserte Benjamin
Roduit (cvp, VS) hingegen Bedenken gegenüber zahlreichen Studien, die sich
gegenseitig widersprächen, und wollte wissen, weshalb Studien wie diejenige der
Universität Bern notwendig seien, habe man doch bereits das Postulat Rechtsteiner (sp,
SG; Po. 17.4076) angenommen, welches zum Ziel hatte, die Perspektiven der
schweizerischen Drogenpolitik auf der Basis der vergangenen zehn Jahre für das
kommende Jahrzehnt aufzuzeigen. Angelo Barrile (sp, ZH) nahm sich dieser Frage an
und erklärte, dass das Postulat Rechsteiner eine Gesamtschau verlange. Bei der
aktuellen Motion gehe es allerdings um die konkrete Einführung eines Artikels als
rechtliche Grundlage für die Durchführung entsprechender Experimente, damit der
existierende Bedarf an Informationen gedeckt werden könne. Weitere kritische
Stimmen gab es aus der Fraktion der SVP. So zweifelte Verena Herzog (svp, TG) am
wissenschaftlichen Charakter der Untersuchungen und Mauro Tuena (svp, HZ) hob
hervor, dass das Stimmvolk anno 2008 die Aufweichung des Betäubungsmittelgesetzes
betreffend Cannabis mit 68 Prozent abgelehnt habe und es daher nicht akzeptabel sei,
dass National- und Ständerat diesen Entscheid auf indirekte Weise umgehen würden.
Zudem wollte Tuena von Bundesrat Berset wissen, ob er dem Rat versichern könne,
dass die Versuche mit Cannabis nicht ausgeweitet würden. Alain Berset erwiderte
darauf, dass die Studien einen wissenschaftlichen Zweck und eine wissenschaftliche
Qualität haben sowie zeitlich und räumlich beschränkt sein müssten. Es sei allerdings
nicht die Aufgabe der Politik zu definieren, was wissenschaftlich gültig sei und was
nicht. Vielmehr müsse man sich dafür an den Kriterien, welche für die Wissenschaft auf
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internationaler Ebene gelten, orientieren. Des Weiteren wiederholte der Bundesrat
während der Debatte, dass es nicht um die Entkriminalisierung von Cannabis gehe,
sondern darum, Massnahmen zu definieren, wie man am besten mit dem Konsum der
Droge umgehe und ihn einschränken könne. Schliesslich hätten in der Schweiz fast ein
Drittel der Bevölkerung bereits einmal Cannabis probiert und mehr als 200'000
Bürgerinnen und Bürger würden es regelmässig konsumieren. Obwohl über hundert
Nationalrätinnen und Nationalräte im Vorfeld eine von vier Motionen (Mo. 17.4111; Mo.
17.4112; Mo. 17.4113, Mo. 17.4114), die identisch zur Motion Zanetti sind, unterschrieben
hatten, wurde der Vorstoss mit 96 zu 93 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) versenkt.
Verantwortlich für die Ablehnung war das mehrheitliche Nein der SVP- und CVP-
Fraktionen wie auch das Umschwenken einiger Politiker und Politikerinnen. 47

Mittels Motion forderte die SGK-NR den Bundesrat im Mai 2018 auf, eine
Gesetzesanpassung vorzunehmen, so dass Chronischkranken Medizinalcannabis
ärztlich verordnet werden kann. Dies sei wünschenswert, weil Cannabis auf
verschiedenste Weise positive Wirkungen entfalte und Schmerzen lindern sowie die
Lebensqualität der Betroffenen verbessern könne. Anders als in diversen
Nachbarländern sei der Zugang zu medizinischem Cannabis in der Schweiz mit langen
Wartezeiten, bürokratischen Hindernissen und hohen Kosten verbunden. Als Patient
benötige man eine Ausnahmebewilligung des BAG, um mit Cannabis behandelt werden
zu dürfen. Zudem müsse der verantwortliche Arzt oder die verantwortliche Ärztin
darlegen, dass andere Therapieansätze zu keinem positiven Ergebnis geführt hätten.
Teuer sei das ganze Unterfangen deshalb, weil sich die Krankenkassen nur in gut der
Hälfte aller Fälle dazu bereit erklärten, die Kosten zu übernehmen. Die Kommission
erklärte in ihrem eingereichten Text weiter, dass Cannabis als «probates Mittel» diene,
um Nebenerscheinungen bei Krankheitsbildern wie Multiple Sklerose, Aids und
Krebsleiden entgegenzuwirken. Daher bezögen gemäss nationalen Erhebungen 100'000
Patientinnen und Patienten auf illegale Weise Cannabis und würden somit Gefahr
laufen, «kriminalisiert und bestraft zu werden». Da bereits in verschiedenen Ländern
Arzneimittel aus Cannabisblüten, welche einen standardisierten und kontrollierten
Wirkstoffgehalt aufwiesen, zugelassen seien, diese nach internationalen Richtlinien
hergestellt würden und folglich schon Erfahrungswerte vorliegen würden, sollte man
nicht noch Jahre mit einem Pilotprojekt – wie es in der Motion Kessler (glp, SG; Mo.
14.4164) gefordert wurde – verlieren. Die straffreie Nutzung von Cannabis zu
medizinischen Zwecken, verordnet durch einen Arzt oder eine Ärztin, solle so rasch als
möglich erlaubt werden. Nachdem der Bundesrat bereits im Vorfeld die Annahme der
Motion beantragt hatte, nahm die grosse Kammer den Vorstoss während der
Herbstsession 2018 diskussionslos und stillschweigend an. 48

MOTION
DATUM: 19.09.2018
JOËLLE SCHNEUWLY

In der Herbstsession 2018 widmete sich der Nationalrat einer Motion Gugger (evp, ZH),
welche darauf abzielte, Kinder und Jugendliche vor Tabakwerbung in den klassischen
und digitalen Medien zu schützen. Hierfür forderte der Motionär ein Werbeverbot für
Tabakprodukte in Medien ohne Bezahlabonnemente oder sonstigen
Identifikationsmethoden, die somit für Jugendliche einfach zugänglich seien. Bereits
seit 2003 gelte beispielsweise in der EU ein ähnliches Tabakwerbeverbot in den
öffentlichen Medien sowie im Internet, zeigte Gugger auf. Durch ein entsprechendes
Verbot könnte der Anteil an Raucherinnen und Rauchern bei Schweizer Jugendlichen
verringert werden, wobei so langfristig auch die Sterberate infolge Tabakkonsums
geschmälert werden könnte. Ratskollege de Courten (svp, BL) kritisierte den Vorstoss
als «nicht nur nicht wirksam», sondern auch als «schlicht nicht durchsetzbar». Die
Annahme, dass Jugendliche aufgrund von Tabakwerbung mit dem Rauchen beginnen
würden, sei zudem falsch. Viel wichtiger für diese Entscheidung seien dagegen
Gruppendruck oder das Rauchverhalten der Eltern, womit ein Tabakwerbeverbot nicht
gerechtfertigt sei. Bundespräsident Alain Berset beantragte den Mitgliedern der
grossen Kammer hingegen, die Motion Gugger anzunehmen, da deren Forderungen in
die Stossrichtung der Tabakprävention des Bundesrats passe und unter anderem in die
laufenden Arbeiten am Tabakproduktegesetz integriert werden könnten. Bei der
folgenden Abstimmung wurde die Motion Gugger mit 94 zu 89 Stimmen (bei 7
Enthaltungen) knapp abgelehnt. Gegen den Vorstoss stimmten die geschlossene BDP-
Fraktion, die Mehrheit der SVP- und FDP.Liberale-Fraktionen sowie eine Minderheit der
CVP-Fraktion. 49
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Mittels Motion forderte Lorenz Hess (bdp, BE) das Zurückkommen auf eine freiwillige
kostenlose Vorprüfung von Werbeentwürfen in der Alkoholbranche durch die
Eidgenössische Alkoholverwaltung. Dies sei jahrelang unkomplizierte und effiziente
Praxis gewesen. Wenn dieses Verfahren nun aber kostenpflichtig gemacht werde, so wie
von der Oberzolldirektion angekündigt, werde die Spirituosenbranche künftig vermehrt
auf eine Vorprüfung verzichten, was zu regelwidriger Werbung und somit auch zu
grösserem Aufwand und höheren Kosten für das EFD führe. Das mit mehr Formalitäten
verbundene Verfahren könne zudem zur Folge haben, dass die Sanktionsmassnahmen
nicht sofort griffen, nicht konforme Werbung bereits geschaltet würde und Jugendliche
damit in Berührung kämen, so der Motionär.
Der Bundesrat hingegen sah keinerlei Handlungsbedarf: Es gebe einen kostenlosen
Leitfaden zur Werbebeschränkung, an welchem sich die Werbetreibenden orientieren
und somit selbst über die Zulässigkeit der Werbung entscheiden könnten. Bei allfälligen
Unsicherheiten bezüglich richtiger Interpretation des Gesetzes bestehe weiterhin das –
nun kostenpflichtige – Angebot einer Vorprüfung. Mit den Gebühren wolle man lediglich
der in der jüngeren Vergangenheit stark angestiegenen, teils unnötigen
Vorprüfungsnachfrage Einhalt gebieten. 
Diese Argumentation wirkte anscheinend wenig überzeugend auf die Mehrheit des
Nationalrates, nahm dieser die Motion doch in der Sommersession 2019 mit 129 zu 57
Stimmen (bei 3 Enthaltungen) an. 50
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Stillschweigend nahm der Ständerat im September 2019 eine Motion der SGK-SR an,
welche den Bundesrat dazu aufforderte, gesetzliche Grundlagen für die Besteuerung
von E-Zigaretten auszuarbeiten. Da diese im Vergleich zu den klassischen
Tabakzigaretten ein tieferes Gesundheitsrisiko bärgen, sollten die darauf erhobenen
Steuern ebenfalls tiefer sein, erklärte Kommissionssprecher Joachim Eder (fdp, ZG).
Anstatt das Anliegen ins Tabakproduktegesetz zu integrieren, habe man den Weg über
die Kommissionsmotion gewählt. Denn elektronische Zigaretten seien 2011 mittels einer
Motion Zanetti (sp, SO; Mo. 11.3178) von der Tabaksteuerpflicht befreit worden, da man
sie als Ausstiegshilfe vom Rauchen betrachtet habe. Nun wolle man aber nicht ohne
Vernehmlassung zum Ursprungszustand zurückkehren. Didier Berberat (sp, NE) und
Hans Stöckli (sp, BE) ergriffen das Votum und zeigten sich mit der Motion zwar ebenfalls
einverstanden, gaben allerdings zu bedenken, dass noch vieles über die Risiken und
Folgen der E-Zigaretten unbekannt sei und man sie auf ihre Gefährlichkeit überprüfen
müsse. Der Bundesrat unterstützte die Motion ebenfalls. 51
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Die SGK-SR widmete sich Mitte Januar 2020 der Motion ihrer Schwesterkommission zur
ärztlichen Abgabe von Cannabis als Medikament an Chronischkranke. Einstimmig
erklärte sie die Unterstützung des Geschäfts. Im darauffolgenden März wurde der
Vorstoss zusammen mit einer Motion Markwalder (fdp, BE; Mo. 18.3148) im Ständerat
debattiert. Kommissionssprecher Paul Rechsteiner (sp, SG) erklärte, der Bundesrat
habe sich dem Begehren der beiden Motionen bereits angenommen. Ein
entsprechendes Vernehmlassungsverfahren sei am 17. Oktober 2019 beendet worden,
wobei sich die Vernehmlassungsteilnehmerinnen und -teilnehmer quasi durchs Band
gegenüber «dem Projekt des Bundesrates» positiv gezeigt hätten. Aufgrund der bereits
durchgeführten Vernehmlassung könnten die beiden Motionen sehr schnell umgesetzt
werden, so Rechsteiner weiter. Ruedi Noser (fdp, ZH) wollte vom Bundesrat wissen, wie
es bezüglich des Timings denn konkret aussehe, da dieses für die Produzenten,
insbesondere für die Biolandwirtschaft, von Bedeutung sei. Darauf entgegnete
Gesundheitsminister Berset, man werde prüfen, wie man so schnell wie möglich
vorankommen könne. Trotzdem müsse der normale gesetzgeberische Prozess
durchlaufen werden. Er rechne damit, dass das Gesetz 2021 oder 2022 inkrafttrete.
Stillschweigend nahm der Ständerat die beiden Motionen an. 52
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Stillschweigend lehnte der Ständerat in der Herbstsession 2020 die vier
gleichlautenden Motionen von Regine Sauter (fdp, ZH; Mo. 17.4111), Angelo Barrile (sp,
ZH; Mo. 17.4112), Regula Rytz (gp, BE; Mo. 17.4113) und Kathrin Bertschy (glp, BE; Mo.
17.4114) zu einem Experimentierartikel für Studien bezüglich der kontrollierten Abgabe
von Cannabis ab. Damit folgte er der SGK-SR, die sich im Vorfeld für diesen Entscheid
ausgesprochen hatte, da ein entsprechender Artikel bereits im Zusammenhang mit der
Änderung des BetmG (BRG 19.021) implementiert werde und sich somit das gemeinsame
Anliegen der Motionen erübrigt habe. 53
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In der Sondersession Ende Oktober 2020 war es am Nationalrat, eine Motion der SGK-
SR zur Besteuerung von E-Zigaretten zu beraten. Dabei hatte er über eine von der SGK-
NR geforderte Erweiterung des Motionstexts zu befinden. In dieser Ergänzung ging es
darum, die Besteuerungsbestimmungen von elektronischen Zigaretten nicht vor der
Verabschiedung des TabPG (BRG 15.075) in Kraft zu setzen. Dem Zusatz liege die
Überlegung zugrunde, dass mehrere der vorliegenden Besteuerungsvarianten auf einem
Vergleich von Risiko-, Mengen- und Preiskriterien mit herkömmlichen Zigaretten
beruhten, weshalb das Anliegen der Motion nicht unabhängig betrachtet werden könne,
sondern die Bestimmungen des künftigen TabPG beachtet werden müssten, erklärte
Verena Herzog (svp, TG) für die Kommission. Benjamin Roduit (cvp, VS), der die
Ergänzung ursprünglich in die Kommission eingebracht hatte, machte darauf
aufmerksam, dass E-Zigaretten – deren Ungefährlichkeit keinesfalls unumstritten sei –
gerade bei Jugendlichen als Einsteigerprodukt ins Rauchen diene. Folglich sei es
wichtig, wirksame Präventionsmassnahmen gegen dieses Sprungbrett zu ergreifen. Weil
Kosten für junge Menschen häufig einen entscheidenden Faktor darstellten, setze die
Motion dort an. Mit 126 Stimmen zu 42 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) sprach sich die
grosse Kammer für den Kommissionsantrag und gegen einen Antrag von Andreas
Glarner (svp, AG) aus, der kritisierte, dass es in der Motion nicht um die Prävention,
sondern um die Kompensation der durch den Umstieg auf E-Zigaretten wegfallenden
Tabaksteuern gehe. Er lehne jedoch «[s]ämtliche neuen Steuern, Gebühren und
Abgaben» ab und beantragte daher die Ablehnung der Motion. 54
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Der Ständerat setzte sich in der Frühjahressession 2021 mit der Frage auseinander, ob
es weiterhin möglich sein soll, Werbung für Alkoholprodukte kostenlos durch die EAV
vorprüfen zu lassen, wie dies eine Motion Hess (bdp, BE) forderte. Christian Levrat (sp,
FR), Sprecher der vorberatenden WAK-SR, die dem Geschäft mit 7 zu 5 Stimmen (bei 1
Enthaltung) zugestimmt hatte, argumentierte, dass zur Gewährleistung einer wirksamen
Prävention gegen übermässigen Alkoholkonsum der kostenlose Zugang zu dieser
Dienstleistung essentiell sei. Anders sah dies hingegen Bundesrat Maurer. Er
rechtfertigte die geplante Kostenpflicht damit, dass die gegenwärtigen Bestimmungen
ziemlich viele Ressourcen in der EZV für etwas beanspruchten, das mit dem durch die
gleiche Stelle als Hilfsmittel herausgegebenen kostenlosen Leitfaden selbständig
überprüft werden könne. Dem Finanzminister gelang es jedoch nicht, die kleine
Kammer zu überzeugen. Mit 35 zu 7 Stimmen folgte der Ständerat seiner Kommission
und stimmte der Motion zu. 55
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Anfang März 2021 kam die Motion der SGK-SR, welche eine Besteuerung von
elektronischen Zigaretten zum Gegenstand hatte, erneut in den Ständerat.
Kommissionssprecher Josef Dittli (fdp, UR) erläuterte noch einmal den Inhalt des
Geschäfts und informierte über die durch die SGK-NR vorgenommene Ergänzung,
welche darauf abzielte, ein Inkrafttreten der Änderung der Besteuerung von E-
Zigaretten vor der Verabschiedung des TabPG (BRG 15.075) zu verhindern. Die
ständerätliche Kommission erachte den von ihrer Schwesterkommission eingebrachte
Punkt als sinnvoll, da die Regulierung des E-Zigaretten-Marktes durch die
Bestimmungen des TabPG beeinflusst werde und es diese folglich zu berücksichtigen
gelte, so Dittli. Daher beantragte die SGK-SR mit 12 zu 0 Stimmen (bei 1 Enthaltung) die
Annahme der abgeänderten Motion. Hans Stöckli (sp, BE) begrüsste die allseits offene
Haltung gegenüber dem Anliegen, betonte gleichzeitig aber auch, dass die Annahme des
Geschäfts nicht bedeute, dass man bis zum Inkrafttreten des TabPG in Sachen
Besteuerung nichts unternehmen müsse, sondern dass die parlamentarischen
Beratungen der Motion und des Bundesratsgeschäfts gleichzeitig vonstatten gehen
müssten, um das Vorliegen beider Revisionen bei der Verabschiedung des Gesetzes zu
gewährleisten. Bundesrat Maurer erklärte sich ebenfalls mit dem abgeänderten
Motionstext einverstanden. Er rechnete damit, dass das TabPG Mitte 2023 in Kraft trete
und die elektronischen Zigaretten somit ab diesem Zeitpunkt wieder einer Steuer
unterstellt seien. Stillschweigend nahm der Ständerat die Motion an. 56
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Zusammen mit einer Motion Markwalder (fdp, BE; Mo. 18.3148) wurde in der
Frühjahrssession 2021 eine Motion der SGK-NR zur ärztlichen Abgabe von Cannabis als
Medikament an Chronischkranke abgeschrieben. Dies geschah im Zuge der
Behandlung der Betäubungsmittelgesetzesrevision (BRG 20.060), in welche die Anliegen
der beiden Geschäfte Einfluss fanden. 57
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